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Troisdorf - Mitte

VERFAHRENSVERMERKE

Einleitungsbeschluss zur Aufhebung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz des Rates der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am 21.11.2024
den Einleitungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes § 2 Abs. 1 i. V. m. § 13 a BauGB gefasst.

Troisdorf,  __.__.____ .............................................................................................               
Vors. Ausschuss für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Denkmalschutz

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gem. § 3 Abs. 1 i. V. m. § 13 a BauGB durch  öffentlichen Aushang des 
aufzuhebenden Planes vom 13.01.2025 bis 07.02.2025 durchgeführt worden. Die von der Planung betroffenen Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sind frühzeitig gem. § 4 Abs. 1 i. V. m. § 13 a BauGB beteiligt worden.

Der Bürgermeister
Troisdorf, __.__.____ Im Auftrag

........................................
Amtsleiterin Stadtplanungsamt

Öffentliche Auslegung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Denkmalschutz  des Rates der Stadt Troisdorf hat in seiner Sitzung am 
......................... als Entwurf die Aufhebung des Bebauungsplanes und die Begründung gebilligt und die öffentliche Auslegung 
sowie die Beteiligung der Behörden beschlossen.

Troisdorf,  __.__.____ .............................................................................................               
Vors. Ausschuss für Stadtentwicklung, Klimaschutz  und Denkmalschutz          

                           .

Der aufzuhebende Bebauungsplan und die Begründung mit den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben 
vom ......................... bis ......................... gem. § 3 Abs. 2 i. V. m. § 13 a BauGB öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der 
öffentlichen Auslegung und Angaben über verfügbare Arten umweltbezogener Informationen sind am ......................... ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 3 Abs. 2 u. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 
13 a BauGB von der öffentlichen Auslegung am ......................... benachrichtigt und beteiligt worden.

Troisdorf, __.__.____ Der Bürgermeister
In Vertretung

...........................................
Technischer Beigeordneter

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Troisdorf hat die Aufhebung des Bebauungsplanes nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen in 
seiner Sitzung am ......................... als Satzung  beschlossen (§ 10 BauGB); die Begründung ist beschlossen worden.

Troisdorf, __.__.____
...........................................
Bürgermeister

Ausfertigung

Die Aufhebung des Bebauungsplanes wird hiermit als Urkundsplan ausgefertigt (Erstausfertigung). Dieser Plan stimmt mit 
dem Urkundsplan überein (Zweitausfertigung). Der Aufhebung des Bebauungsplanes ist eine zusammenfassende 
Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB beigefügt.

Troisdorf, __.__.______
Siegel ...........................................

Bürgermeister

In-Kraft-Treten

Der Satzungsbeschluss über die Aufhebung des Bebauungsplanes ist am .........................  ortsüblich bekannt gemacht 
worden. Am Tage der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan außer Kraft getreten.

Troisdorf, __.__.______ Der Bürgermeister
In Vertretung

...........................................
Technischer Beigeordneter

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGB. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)
Planzeichenverordnung (PlanZV) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)
Landesbauordnung (BauO NW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW S. 421) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 31.10.2023 (GV. NRW. S. 1172)
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